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AS 170.520 

Publikationsverordnung (PubV) 

Änderung betreffend elektronische Verfügbarkeit amtlicher Publi-

kationen sowie die Handhabung von Personendaten vom … 

 

 

Ingress 

 

Der Gemeinderat  

gestützt auf Art. 54 GO1 und nach Einsichtnahme in die Weisung 
des Stadtrats vom 13. Mai 20152, 

beschliesst:  

 

Art. 10 Amtliche Mitteilungen mit Personendaten werden nach drei 

Monaten anonymisiert, sofern spezialgesetzliche Bestimmungen 

keine andere Verfügbarkeit vorschreiben. 

                                                

 

1 AS 101.100 

2 Begründung siehe STRB Nr. 414 vom 13. Mai 2015. 

Datenschutz 


